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Lebensmittelhygiene 
in der Kindertagespflege 

In der Regel bereitet die Kindertages-
pflegeperson das Essen für die Kinder 
selbst zu. Sie kann sie je nach Alter 
und Entwicklungsstand daran beteili-
gen und ihnen damit einen selbstver-
ständlichen Umgang mit Lebensmitteln 
und deren Verarbeitung vermitteln. 
Bereits beim gemeinsamen Einkauf er-
fahren die Kinder den ursprünglichen 
Zustand und die Beschaffenheit von 
Lebensmitteln, welche dann bei der 
Zubereitung ihr Erscheinungsbild und 
auch ihren Geruch und Geschmack 
verändern. Dieses elementare Grund-
wissen dient den Kindern als Grund-
lage für den Erwerb von Alltagskom-
petenzen in den Bildungsbereichen 
Gesundheit, Ernährung und Körperer-
fahrung. 

Aufgrund der geringen Kinderzahl der 
zu betreuenden Kinder in der Kinder-
tagespflege ist es der Tagespflegeper-
son möglich, auf gesundheitliche Be-
sonderheiten von Kindern individuell 
einzugehen. Insbesondere ist sie in 
der Lage, Kindern mit Ernährungsun-
verträglichkeiten oder Allergien eine 
entsprechende Kost zuzubereiten.

Aus  dem Schreiben des Bundesminis-
teriums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz (BMELV) vom 
30.03.2009: „Die sog. „EU-Basis-Ver-
ordnung für das Lebensmittelrecht“ 
(Verordnung (EG) Nr. 178/2002), die 
in der gesamten EU unmittelbar gilt, 
enthält in Artikel 3 Nr. 2 die Definition 

des Lebensmittelunternehmens. Da-
nach sind Lebensmittelunternehmen 
„alle Unternehmen, gleichgültig, ob sie 
auf Gewinnerzielung ausgerichtet sind 
oder nicht und ob sie öffentlich  oder 
privat sind, die eine mit der Produkti-
on, der Verarbeitung und dem Vertrieb 
von Lebensmitteln zusammenhängen-
de Tätigkeit ausführen.“  Unter diese 
weite Definition fallen vorbehaltlich 
der Auffassung der für die Auslegung 
der lebensmittelrechtlichen Vorschrif-
ten zuständigen Lebensmittelüberwa-
chungsbehörden der Länder und der 
Gerichte, auch Tagesmütter, die im 
Rahmen der Betreuung fremder Kinder 
an diese Lebensmittel vergeben.   

Die in der „Verordnung (EG) Nr. 
852/2004 des europäischen Parla-
ments und des Rates vom 29. April 
2004 über Lebensmittelhygiene“ ent-
haltenen, allgemeinen Regelungen 
des neuen EU-Lebensmittelhygiene-
rechts gelten grundsätzlich für alle Le-
bensmittelunternehmer und somit auch 
für Tagesmütter. Damit unterliegen 
Tagesmütter als Lebensmittelunter-
nehmer der Registrierungspflicht nach 
Artikel 6 Absatz 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 852/2004. Das Ziel dieser Regist-
rierung von Betrieben besteht darin, 
dass die zuständige Behörde Kennt-
nisse von der Existenz eines über-
wachungspflichtigen Betriebes erhält. 
Das Registrierungsverfahren ist in 
Deutschland einfach und nicht forma-
lisiert; ein kurzes Schreiben oder ein 

Die EU-Richtlinie 
gilt auch 
für die Kinder-
tagespflege.
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Telefonanruf des registrierungspflichti-
gen Lebensmittelunternehmens an die 
zuständige Behörde genügt.

Ferner enthält die Verordnung (EG) 
Nr. 852/2004 in Artikel 4 Absatz 2 in 
Verbindung mit Anhang 2 Kapitel 3 der 
genannten Verordnung Vorschriften, 
die u. a. auch für „vorrangig als priva-
te Wohngebäude genutzte Betriebs-
stätten, in denen jedoch Lebensmittel 
regelmäßig für das Inverkehrbringen 
zubereitet werden“, gelten. Es wird von 
hieraus darauf aufmerksam gemacht, 
dass das Gemeinschaftsrecht somit 
ausdrücklich zulässt, dass auch vor-
rangig privat genutzte Räumlichkeiten 
z.B. Küchen, als Betriebsraum im Sin-
ne des EU-Lebensmittelhygienerechts 
genutzt werden dürfen. Damit dürften 
die Räumlichkeiten, in denen Tages-
mütter als Lebensmittelunternehmer 
tätig sind, insbesondere den in Artikel 
4 Absatz 2 in Verbindung mit Anhang 
2 Kapitel 3 der Verordnung (EG) Nr. 
852/2004 geregelten Hygieneanfor-
derungen an Ausstattung und Betrieb 
unterliegen. Das BMELV geht davon 
aus, dass alle der hier genannten An-
forderungen (z.B. Vorrichtungen  zum 
hygienischen Händewaschen, leicht zu 
reinigende Flächen, Trinkwasserzu-
fuhr, Vorrichtungen zur Abfalllagerung 
usw.) von einem üblichen Haushalt oh-
ne größeren Aufwand erfüllt werden 
könne. Aus diesen Gründen ist davon 
auszugehen, dass die Anwendbarkeit 
dieser Regelungen auf die Kinderta-
gespflege ebenso wie die Registrie-
rungspflicht für Tagesmütter keine we-
sentliche Erschwernis darstellt. 

Generell ist daran zu erinnern, dass 
das neue EU-Lebensmittelhygiene-
recht  für Lebensmittelbetriebe jeg-

licher Art, von Kleinstbetrieben über 
kleine handwerkliche Betriebe bis zum 
industriell strukturierten Großbetrieb, 
anzuwenden ist. Die Anforderungen 
der Rechtsvorschriften sind daher 
bewusst flexibel formuliert, um es zu 
ermöglichen, für Betriebe aller Art indi-
viduelle und dem Einzelfall angemes-
sene Lösungen zu erarbeiten. Das 
BMELV (Bundesministerium für Er-
nährung, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz) setzt sich zudem dafür ein, 
dass die Überwachung der Einhaltung 
der lebensmittelrechtlichen Regelun-
gen zuständigen Behörden der Länder 
ihre durch das neuere EG-Lebensmit-
telrecht eröffneten erheblichen Ermes-
sensspielräume bei der Durchführung 
der Lebensmittelüberwachung in ge-
botener Weise nutzen und dabei die 
Belange des Einzelfalls in angemes-
sener Weise beachten.“ 

In der zitierten EU-Richtlinie heißt es: 
„Vorschriften für (...) vorrangig als pri-
vate Wohngebäude genutzte Betriebs-
stätten, in denen jedoch Lebensmittel 
regelmäßig für das Inverkehrbringen 
zubereitet werden (...).

1.	Die Betriebsstätten und Verkaufs-
automaten müssen, soweit praktisch 
durchführbar, so gelegen, konzipiert 
und gebaut sein und sauber und in-
stand gehalten werden, dass das Ri-
siko der Kontamination, insbesondere 
durch Tiere und Schädlinge, vermie-
den wird.

2.	Insbesondere gilt erforderlichenfalls 
Folgendes:

a)	Es müssen geeignete Vorrichtun-
gen (einschließlich Vorrichtungen zum 
hygienischen Waschen und Trocknen 
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der Hände sowie hygienisch ein-
wandfreie sanitäre Anlagen und 
Umkleideräume) zur Verfügung 
stehen, damit eine angemessene 
persönliche Hygiene gewährleistet 
ist;

b)	Flächen, die mit Lebensmitteln 
in Berührung kommen, sind in ein-
wandfreiem Zustand zu halten und 
müssen leicht zu reinigen und er-
forderlichenfalls zu desinfizieren 
sein. Sie müssen entsprechend 
aus glattem, abriebfestem, korro-
sionsfestem und nichttoxischem 
Material bestehen, es sei denn, die 
Lebensmittelunternehmer können 
gegenüber der zuständigen Behör-
de nachweisen, dass andere ver-
wendete Materialien geeignet sind;

c)	es müssen geeignete Vorrich-
tungen zum Reinigen und erfor-
derlichenfalls Desinfizieren von 
Arbeitsgeräten und Ausrüstungen 
vorhanden sein;

d)	soweit Lebensmittel im Rahmen 
der Tätigkeit des Lebensmittelun-
ternehmens gesäubert werden 
müssen, muss dafür Sorge getra-
gen werden, dass die jeweiligen 
Arbeitsgänge unter hygienisch ein-
wandfreien Bedingungen ablaufen;
e)	die Zufuhr einer ausreichenden 
Menge an warmem und/oder kal-
tem Trinkwasser muss gewährleis-
tet sein;

f)	 es müssen angemessene Vor-
richtungen und/oder Einrichtungen 

zur hygienischen Lagerung und 
Entsorgung von gesundheitlich be-
denklichen und/oder ungenießba-
ren (flüssigen und festen) Stoffen 
und Abfällen vorhanden sein;

g)	es müssen angemessene Vor-
richtungen und/oder Einrichtungen 
zur Haltung und Überwachung ge-
eigneter Temperaturbedingungen 
für die Lebensmittel vorhanden 
sein;

h)	die Lebensmittel müssen so auf-
bewahrt werden, dass das Risiko 
einer Kontamination, soweit prak-
tisch durchführbar, vermieden wird“. 
(Anhang, Kapitel III)

•	 Der Bundesverband für Kindertagespflege e.V. unterstreicht die Notwendigkeit hygienischer Zustände in der Kinder-
tagespflege unabhängig davon wie viele Kinder über welche Zeiträume betreut werden. 

•	 Die hygienischen Verhältnisse müssen so beschaffen sein, dass für die Kinder ein gesundes Aufwachsen garantiert 
ist. 

•	 In der EU-Richtlinie selbst wird die Formulierung „soweit praktisch durchführbar“ verwendet. Der Bundesverband für 
Kindertagespflege e.V. plädiert dafür, von der Anwendung unverhältnismäßiger Hygienemaßnahmen und –vorschrif-
ten abzusehen. Insbesondere müssen die Maßnahmen im Alltag und auch in häuslicher Umgebung der Kinderta-
gespflegestelle umsetzbar sein. 

•	 Die Fachberater/innen sollten das Gespräch mit den zuständigen Lebensmittelaufsichtsämtern suchen, um über die 
spezifischen Gegebenheiten und Besonderheiten in der Kindertagespflege zu informieren. 

•	 Aus pädagogischen Gründen sollte auf die Verarbeitung von Lebensmitteln in Anwesenheit der Kinder oder auch 
gemeinsam mit den Kindern (z.B. Schälen und schneiden von Obst und Gemüse, Kuchen backen) nicht verzichtet 
werden. Dabei sollten die üblichen Hygienemaßnahmen wie Hände waschen selbstverständlich eingehalten werden. 
Werden die Lebensmittel anschließend gegart, ist eine Infektionsgefahr weitestgehend ausgeschlossen. 
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